
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/9/17 91/05/0064
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1991

Index

L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L81703 Baulärm Umgebungslärm Niederösterreich

L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

BauO NÖ 1976 §98 Abs2;

BauRallg;

Beachte

Besprechung in AnwBl 1992/5, 425;

Rechtssatz

Im Falle einer mit Recht auf § 98 Abs 2 NÖ BauO 1976 gestützten Abweisung eines Bauansuchens steht einem

neuerlichen gleichzeitigen Begehren res iudicata entgegen.
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